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2. Planungsrechtliche Festsetzungen 
2.1 Bei Ermittlung der zulässigen Geschoßfläche sind Aufent­

ha ltsräume auch in Geschossen , die nicht Vollgeschosse 
1m Sinne der Hess Bauordnung sind , mitzurechnen . 

2.2 Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der über­
baubaren Grundstücksflächen zu lässig . 
Notwendige Stellplätze , Zufahrten und Zugänge zu den 
baulichen Anlagen sind ausnahmsweise auch innerhalb 
der nicht überbaubaren Flächen, Stellplätze dann aber nur 
innerhalb der hierfür nach § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB festge­
setzten Flächen zulässig. 

2.3Gehwege, Stellplätze, Zufahrten, Hofflä chen und Terras­
sen sind meiner Bauweise herzustellen , die eine Ve r­
s1ckerung von Niederschlagswasser ermöglicht. 

2.4N1ederschlagswasser ist a u f dem Grundstück sowe it 
wie möglich zu verwerten und zu versickern . 

2.5 De r sudost11 che Rand des Baugrundstückes ist gemäß 
Pflanzliste als strukturreiche Hecke mit Bäumen und 
Strauchern zu bepflanzen. Pflanzabstand zwischen den 
Bä umen: 10 m , Hecke :4 bis 5-re ihig und in den Reihen 
alternierend , Pflanzabstand zwischen den Reihen 1 m 
und zwischen den Pflanzen 0,5 m in den Reihen . 
Die Heckengehölze sind 1n kle inen (unterschiedl ich gro ßen) 
Gruppen gleicher Art zu pflanzen. 

Die Hangflä che entlang der K 47 ist soweit w ie möglich a ls 
extensiv genutzter Streuobstbereich anzulegen. 

2.6 Einfried1gungen sind als Hecken mit standortgerechten 
Gehölzen gemäß Pflanzliste zu gestalten . Mauersockel 
sind unzulässig . Andere Materia lien wie Zäune aus Draht­
geflecht. Holz dürfen nur in Verbindung mit Hecken ver­
wendet werden, in diesem Falle muß jedoch ein Mindest­
abstand von 0 , 15 m zwischen Boden und Zaununterkante 
eingehalten werden 

2.7D1e nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als arten­
und stru kturre1che Hausgärten zu gesta lten . Sie sind zu 
mindestens 40 % mit Bäumen und Sträuchern gemäß 
Pflanzliste zu bepflanzen(1 Baum = 25 m2, 1 Strauch = 1 m2 ) 

D::: .'.l:"'' · y„ .1-r·: rr:.r n eh § 11 Abs. 3 BauGB .... ~ •n . .. 
\ 11 F'sch .svorschriften wird 
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Aufstellungsbeschluß:01e Gememde~un/Hil<cten 
tiber den Vorhaben - und Erschl ießungspla'o'mi~ 
und zur Auslegung bestimmt am 21.04.1997. 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: Die von der Planung berührten 
Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden sind m~ Schreiben 
vom 12 05 1997 zur Abgabe einer Stellungnahme gebeten worden. 

Offenlegung: Der Entwurf der Satzung über den Vorhaben· und Erschließu ngs­
plan hat m der Zeit vom 26. 05. 1997 bis zum 10. 06. 1997 nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegen Gleichzeitig wurde den Bürgern Gelegenhett zur 
Erörterung gegeben 
Oie Bekanntmachung der Offenlegung war am 16. 05. 1997 gemäß Haupt­
satzung vollendet. 

c1: 
augese z uc auGB-MaßnG , 
Baunutzungsverordnung (BauNVO),Plan-

zeic henverordnung (PlanzVO), Hessische 
Bauordnung (HBO), Hessisches Natursch 
gesetz (HeNatG) , Hessisches Wasser­
gesetz (HWG) jeweils in der bei der maß­
geblic hen öffentlichen Auslegung gelten 
den Fassung. 
Hinweise: 
1.Gemäß § 51(3) HWG und§ 42(2) HBO soll Niede 
schlagswasser verwendet oder zu r Vers ickerun g 
gebracht werden . 
2.Gemäß § 20 HDSchG: 

Gemäß § 1 Abs 5 No 15 ' V ma § 9 Abs 6 BauGB 
wud darauf h1ngevYo1esen, daß gemaß Stellungnah· 
me des Landesarrtes fur Denkmalpflege ~om 
03 06 97 zur Sicherung der vorgeschichtlichen 
~edlungssteUe im Geltungsbereich des Vorhaben­
und Erschheßungsplanes folgende Bedingungen 
einzuhalten sind 
1 Das Landesamt fur Denkmalpflege Archaobgi­
sche Abteil ung Marburg, tSt ube1 den gep nten 
Baubeginn 3 Monate ZINOr zu mformeren 
2 Der genaue Termin der Abtragun~ des Mutterbo 
dens ist mrt dem Landesarrt fur Denkmalpflege zu 
vereinba1en 
3 Das Abschieben des Mutterbcx:lens(mrt: Radlader) 
geschieht auf A nv.e1sung emes Vertreters des Lan­
desamtes fur Denkmalpfle.ge{Lto) 
4 Bei poslttvem Befund ist dem UO eine angemes­
sene Zeit aber nicht mehr als 6 Monate zur Ausgra 
bung und DokumeotatlOn e1nzur:wmen 
5 Die Kosten der Do rnentaUOn werden vom LfD 
bestritten 
6 Dem Bauherrn ist es vor™'halten . auf seine Kosten 
m t fachhch geeigneten Person en eine sachgemaße 
Ausgrabung und DokumentatlOO durchzufuhren 
Fur ein derartiges Vorhaben tsl beim Hess M1rnsten· 
um fur \Nissenschaft und Kunst eme Genehmtgung 
auf Nachforschung zu beantragen Deren Ergebnrsse 
sind dem Landesamt fur Denkma lpflege VOfZu~gen 

3.Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Ebsdorfergru d 
vom 01 .06.1995 ist zu beachten. 

[

-, Ptlanzllste zum Vorhaben - und Erschließu ngsplan 
und Textfestsetzungen zur Ersatzmaßnahme Fist. 46 

Gemarkung Hachborn ,Flu r 16 

Pflanz liste 

1.Helmlsche und standortgerechte Straucher 

Hainbuche Carpinus betulus 

Schwarzer HolunderSambucus nigra 

Hartriegel Comus sanguinea 

Wildrosen 

Hasel 
Brombeere 

Stachelbeere 

G-. Schneebal l 

Himbeere 

Kornelkirsche 
Liguster 

2. Kletterpflanzen: 

Rosa canina, Rosa spec 

Corylus avellana 
Rubus fruticosus agg 

R ibes uva-cnsp1 

Viburnum opulus 

R ubus idaeus 

Comus mas 
Ligustrum vulgare 

Wald rebe (Clematis Vltalba), Kletterhilfe nötig 

Hopfen (Humulus lupulus), Kletterhi~e nötig 

Efeu (Hedera helix), Selbstklimrner 

Weintraube (Vitis vinifera), Kletterhilfe nötig 

Geißblatt (l onicera caprifolium), Kletterhilfe nötig 
Kletterrosen (diverse Rosa-Arten und Sorten), 

Kletterhilfe nötig 
3. Obstbäume 

Es werden regionaltypische Hochstämme angepflanzt 

Neben Hochstamm-Obst-bäumen sind 

4. Laubbaumarten 
in Übereinstimmung m~ der pnV zu wählen In Frage 
kommen: Traubeneiche, Esche, Sommerlinde und 
Spitz- sowie Bergahorn. 

Ersatzmaßnahme 
-·---E"shändeti sich um dle-Ariäge einersfreüöbSi~-··-·· 

wiese mt heimischen Hochsta1TVTI-Obsfbaurren 
lJ1d eXlensiv zu bewirtscha ftender Mahwiese 
(keine Dunqunq !). 
Bau-nabstand: 10-15 m . l . Mahd nicht vOI dem 
15. 07. des Jahres, evtl. 2. Mahd im Septerrber. 

SATZUNG DER GEMEINDE EBSDORFERGRUND ÜBER DEN 
VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN 
ORTSTEIL HACHBORN: " DER SANDBERG" 
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aufgrund des § 7 Maßnahmengesetz zum Baugeset zbuch m der Fassung vom 28. Apri l 1993 (BGB!. 1 S. 622) 
Die Plansatzung besteht aus der Planzeichnung !Vorhaben- und Erschließungsplan, Teil A) mit Legen 
und dem Text (Satzungstext , Te i l 8). ~ • 1.,, 9 0 

Vorhabenträger: Konrad Grau "' 

Flurnummer 

Polygonpunkt 

Flurstücksnumme r 

vorhanden e Grundstücks­
und Wegeparzellen mtt 
Grenzsteinen 

geplante Grundstücks­
grenzen mit Grenzsteinen 

vorhandene Bebauung 

geplante Bebauung 
m1t empfoHener Firstrlc:;t)(ung 

Wohnhaus m it Garage 

1.Planzeichen 
Art der baulichen Nutzung 

Ilschhäuser Straße 2 
35085 Ebsdorfergrund 

Umgrenzung von Flächen für Maß­
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 
§ 9 Abs, 1 Nummer 20 BauGB 

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen 
von Sträuchern gern Pflanzlisle 
§ 9 Abs 1 Nummer 25a BauGB 

Anzupflanzende Sträucher gern. Pflanzlisle 

Anzupflanzende Bäume gern. Pflanzl1ste 

Zu erhaltende Bäume 

Grünflächen 

W A Allgemeines Wohngebiet 

Wasserflächen 

Graben 

Maß der baulichen Nutzung 

~~ 
Za hl der zu lässigen Vollgeschosse 

Grundflächenzahl GRZ 

Geschoßflächenzahl GFZ 

0 

28°-50 

St 

Bauweise Baulinien Bau renzen 

Offene Bauweise 

Zulässige Dachneigung 

Baugrenze 

nicht überba ubare 
Grundstücksfläche 
(siehe auch Textfestsetzung Nummer 2.7) 

Verkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinien 

Straßenverkehrsfläche 

pr ivate Verkehrsflächen 

Stellplätze 

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbere iches 
des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

Au f d ie grünord nerischen Empfehlungen , Ziffer 5 des Land 
schafls- und Grünordmmgsplanes, insbesondere zu r Begrün 
baulicher Anlagen u. zur E.xtensivieru ng der Pflege von Grün 
chen , zur Regenwasser- und Solamutzung w ird hingewiesen 

Zuordnung nach §Sa (1) Satz 4 BNatSchG: 
Der zu lässigen Bebauung , der Errichtung von Garagen und 
Stellplätzen sowie den öffentlichen und privaten Erschlies­
su ngsmaßnahmen wird als Ersatz d ie geplante Streuobstwie 
Gemarkung Hachboren, 
Flu r 16, Fist. 46 
zugeordnet. 

Planungsstand: Mai/Nov. 1997 

i 
Dipl -Ing. Michael Kran · 
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